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Finanzanlagendienstleister vs. Haftungsdach. 

Vermittlung von /               
Beratung zu Finanzanlagen 

nur Investmentfonds und Vermögensanlagen 

• Zurverfügungstellung von Informationen zu Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren und sonstigen zivil- oder 
verwaltungsrechtlichen Verfahren bzgl. des Geschäftsleiters sowie eines Behördenführungszeugnisses  und eines 
Sachkundenachweises der IHK des Geschäftsleiters 

• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, dem Schuldnerverzeichnis nach § 882f ZPO und Vorlage einer Bescheinigung des 
Finanzamtes 

• Hauptverwaltung und juristischer Sitz im Inland; keine Möglichkeit zum Passporting der Erlaubnis 

• Berufshaftpflichtversicherung  (EUR 1.276.000 
für jeden Versicherungsfall und EUR 1.919.000 
für alle Versicherungsfälle p.a.) 

• Berufshaftpflichtversicherung (EUR 1.276.000 für jeden 
Versicherungsfall und EUR 5.757.000 für alle Versicherungsfälle p.a.) 

• Angaben zu (in-)direkten bedeutenden Beteiligungen an der 
Vertriebsgesellschaft, zur Geschäftsführung und zur Organisation der 
Vertriebsgesellschaft sowie zum Anteilseigner (in-)direkter 
bedeutender Beteiligungen und der prozentualen Höhe dieser 
Beteiligungen 

• Geschäftsleiter muss über die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
ausreichende Zeit verfügen 

• Gemäß § 96t WpHG-RegE Anwendung der besonderen 
Organisationspflichten nach §§ 80 Abs. 1 Satz 2 und 3, 81 Abs. 1 bis 4 
WpHG; die Anforderungen nach §§ 25a Abs. 1, 25e KWG gelten nicht 

• Wohlverhaltenspflichten gemäß §§ 96e ff. WpHG-RegE  (~ §§ 11 ff. FinVermV n.F.); eingeschränkte Möglichkeiten zur 
Abweichung bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien 

• Keine Pflicht zum Einsatz von Zuwendungen zur Qualitätsverbesserung 

alle Finanzinstrumente 

• Anfangskapital  je nach Tätigkeit im Einzelfall i.d.R. 
zwischen EUR 50.000 und ggf. EUR 730.000 

• Anforderungen an die Einlagensicherung 

• Hohe Anforderungen und Nachweispflichten bzgl. 
Geschäftsleiter, u.a. Zuverlässigkeit und fachliche 
Geeignetheit  

• Besondere Anforderungen an Inhaber einer 
bedeutenden Beteiligung 

• Hauptverwaltung und juristischer Sitz im Inland; 
Möglichkeit zum Passporting der Erlaubnis 

• Schaffung der erforderlichen organisatorischen 
Vorkehrungen zum ordnungsgemäßen Betreiben 
der beantragten Geschäfte, insb. gem. §§ 25a, 25c 
und 25e KWG 

• MaRisk 

• Vollumfängliche Anwendung der besonderen 
Organisationspflichten nach §§ 80 ff. WpHG 

• Anwendung der Institutsvergütungsverordnung 

• Wohlverhaltenspflichten gemäß §§ 63 ff. WpHG 

• Verschärftes  Zuwendungsregime 

WpHG-Finanzanlagendienstleister  
(§ 96 Abs. 2 Nr. 1 WpHG-RegE) 

KWG-Haftungsdach  
(i.S.d. § 2 Abs. 10 KWG) 

WpHG-Vertriebsgesellschaft  
(§ 96 Abs. 2 Nr. 2 WpHG-RegE) 

Haftungsdach 
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Unseren Disclaimer finden Sie online. 

https://www.gsk.de/wp-content/uploads/2020/03/disclaimer.pdf

